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A Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Schönebeck (Elbe) 

 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner 10. Sitzung am 19.02.2026 
nachfolgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gemacht werden: 
 
 
Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadt Schönebeck (Elbe) (Feuerwehrrentensatzung) 
Beschluss-Nummer: 0208/2026   
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage I befindliche 
Neufassung der Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Freiwilligen 
Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe) (Feuerwehrrentensatzung). 
 
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 
 
 
 

Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der  
Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe)  

(Feuerwehrrentensatzung) 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung vom 19.02.2026 
folgende Feuerwehrrentensatzung beschlossen. 
 
 

Vorbemerkung 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat in Respekt und Anerkennung des ehrenamtlichen und 
aufopferungsvollen Einsatzes ihrer Freiwilligen Feuerwehren mit Beschluss des Stadtrates der 
Stadt Schönebeck (Elbe) vom 29.10.2009 die finanzielle Förderung des Abschlusses einer 
privaten Rentenversicherung bei einem Versicherungsunternehmen als freiwillige Leistung für 
aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren ab 01.01.2010 eingeführt. 
 
 

§ 1 
Voraussetzungen 

 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) gewährt den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Schönebeck (Elbe) unter der Voraussetzung der Aufnahme in den aktiven Dienst eine 
Förderung hinsichtlich einer abgeschlossenen privaten Rentenversicherung für 
Feuerwehrangehörige bei dem durch Rahmenvertrag mit der Stadt Schönebeck (Elbe) 
gebundenen Versicherungsunternehmen.  
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§ 2 
Förderbetrag 

 
(1) Nach schriftlicher Bestätigung der Feuerwehrrente gewährt die Stadt Schönebeck (Elbe) 

eine monatliche Förderung in Form eines Sockelbetrages in Höhe von aktuell 15,00 € 
auf der Grundlage der geltenden Bedingungen dieser Satzung. Der Sockelbetrag wird in 
Form einer jährlichen Zahlung an das durch Rahmenvertrag gebundene 
Versicherungsunternehmen zur individuellen Zuordnung auf den bekannt gegebenen 
Versicherungsvertrag überwiesen. 

 
(2) Der Sockelbetrag erhöht sich bei Tarifsteigerungen des öffentlichen Dienstes 

automatisch um den prozentualen Wert der Tarifsteigerung einer Entgeltgruppe 10 
TVöD. 

 
 

§ 3 
Unterbrechung 

 
Wird die ehrenamtliche aktive Einsatztätigkeit länger als einen Monat ununterbrochen und 
unentschuldigt nicht ausgeübt, entfällt für diesen Zeitraum die Zahlung der Förderung. 
 
 
 

§ 4 
Beendigung 

 
Die Förderung ist an den individuellen Versicherungsvertrag gebunden. Die Förderung 
erlischt, sobald 
 
1. die aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 
endet, 
2. der Versicherungsvertrag abläuft oder 
3. der Vertrag gekündigt oder beitragsfrei gestellt wird. 
 
 

§ 5 
Beteiligung Wehrleiter 

 
Die Stadtteil- und Ortswehrleiter haben die Möglichkeit, Empfehlungen als auch Ablehnungen 
über die Gewährung oder die Nichtgewährung der Förderung gegenüber der Stadt 
Schönebeck (Elbe) schriftlich bekannt zu geben. 
 
 

§ 6 
Haushaltsmittelbereitstellung 

 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) stellt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel die Zahlung der 
Förderung als eine freiwillige finanzielle Leistung ohne Rechtsanspruch bereit. 
 
 

§ 7 
Gleichstellungsklausel 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für Personen mit 
männlichem, weiblichem und diversem Geschlecht sowie für Personen ohne 
Geschlechtsangabe. 
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrrentensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 

05.11.2009 außer Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister  
 
 
Beschluss-Nummer: 0215/2026   
Satzung über die Entgelte für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Sportstättenentgeltsatzung) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Satzung über 
die Entgelte für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sportstättenentgeltsatzung) mit 
Anlage 1 und Anlage 2 zur Satzung über die Entgelte für die Sportstätten der Stadt 
Schönebeck (Elbe).  
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 
 
 
 

Satzung über die Entgelte für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Sportstättenentgeltsatzung) 

 
 
Auf der Grundlage der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikel 1 des 
Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) 
vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, S. 288), in der zurzeit geltenden Fassung und des 
Gesetzes über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sportfördergesetz) hat der 
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung vom 19.02.2026 folgende Satzung 
beschlossen. 
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§ 1 
Entgeltpflicht 

 
(1) Ein Entgelt ist für die Nutzung der in der Anlage 1 aufgeführten kommunalen 

Sporteinrichtungen und Bäder zu entrichten. Der Entgelttarif ist Bestandteil dieser 
Satzung. 

 
(2) Die in Anlage 2 aufgeführten Entgelte enthalten die geschuldete Umsatzsteuer (USt) in 

der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Höhe. Der jeweils geltende 
Umsatzsteuersatz ist dem Umsatzsteuergesetz (UStG) zu entnehmen. 

 
(3) Für die Benutzung der kommunalen Sporteinrichtungen werden, außer für die in § 4 (1) 

genannten Personengruppen, Betriebskosten erhoben. 
 

§ 2 
Entgelt, Fälligkeit und Übertragbarkeit 

 
(1) Die Zahlungspflicht entsteht bei Abschluss der Nutzungsvereinbarung mit den 

vereinbarten Fälligkeiten. 
 
(2) Bei langfristig geschlossenen Verträgen kann die Zahlung halbjährlich erfolgen. Bei einer 

Sperrung bzw. Schließung der Sportstätte durch unvorhersehbare Ereignisse kann die 
Zahlung abweichend davon quartalsmäßig erfolgen. 

 
(3) Für Eintrittskarten sind die Entgelte bei deren Erwerb zu entrichten. 
 
(4) Dauerkarten sind nicht übertragbar. Sie gelten nur für die Person, auf die sie ausgestellt 

sind, d. h. die Personen, die in der Kundendatei geführt sind und für den jeweiligen 
Geltungszeitraum. 

 
§ 3 

Schuldner 
 
Schuldner ist der Nutzungsnehmer. 
 

§ 4 
Entgeltbefreite Einzelpersonen und Personengruppen 

 
(1) Die Benutzung der kommunalen Sportstätten und Bäder ist zu Lehr-, Übungs- und 

Wettkampfzwecken auf Antrag für Vereine, die dem KreisSportBund Salzland e.V. oder 
den örtlichen Sportfachverbänden angehören und in Schönebeck (Elbe) ansässig sind, 
entgeltfrei. 

 
(2) Für die Entgeltbefreiung nach Absatz 1 gelten in der Schwimmhalle und im Freibad für 

Vereine, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, folgende gesonderte 
Regelungen: 

 
- Die Abteilung Schwimmen und die Wasserwacht erhalten zu Lehr- und 

Übungszwecken in der Schwimmhalle 10 Wochenstunden entgeltfrei. 
 
- Auf Antrag und nach Prüfung der vorhandenen Ressourcen besteht die Möglichkeit, 

davon im Freibad 6 Wochenstunden in Anspruch zu nehmen. In diesen Zeiten ist der 
Schwimmunterricht für Vereine, bei denen Entgelte erhoben werden, verboten. 

(3) Von der Zahlung des Entgeltes befreit sind auch 
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a) Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 
 
b) eine Begleitperson von schwerbehinderten Personen mit einem amtlichen Ausweis 

bei Nutzung des Freibades oder der Schwimmhalle, soweit die Begleitung nach Art der 
Behinderung erforderlich ist. 

 
c) Betreuer sozialer Verbände, Vereine und sozialer Einrichtungen (Kita, Schulen) bei 

Nutzung des Freibades oder der Schwimmhalle. 
 
(4) Die Entgeltbefreiung gilt nicht für Einrichtungen und Gruppen, die erwerbswirtschaftliche 

Zwecke verfolgen. 
 

§ 5 
Entgeltermäßigte Einzelpersonen und Personengruppen 

 
(1) Die Benutzung der kommunalen Sportstätten und Bäder ist zu Lehr- und 

Übungszwecken auf Antrag für Sportgruppen der freien Wohlfahrtsverbände und 
Behindertenorganisationen entgeltermäßigt, sofern sie keinen gesetzlichen 
Förderanspruch haben, als gemeinnützig anerkannt sind und eine Ermäßigung für den 
Tarif ausgewiesen ist (entsprechend Anlage 2 Nr. 1 dieser Satzung). 

 
(2) Für folgende Einzelpersonen ist die Benutzung der Schwimmhalle und des Freibads 

entgeltermäßigt: 
 

a) Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
 
b) Schüler und Studenten 
 
c) anerkannte schwerbehinderte Personen 

 
 jeweils gegen Vorlage eines geeigneten Nachweises (Ausweis, Schüler-, Studenten-, 

Schwerbehindertenausweis). 
 
(3) Das zu zahlende Entgelt ist im Tarif als Ermäßigung ausgewiesen. 
 

§ 6 
Verpachtung und Erhöhung von Entgelten 

 
(1) Bei Übernahme der Eigenverantwortung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von 

Sportstätten (einschließlich der Übernahme der Kosten) durch den Sportverein, besteht 
die Möglichkeit, dass die Stadt Schönebeck (Elbe) diese Sportstätte an den Verein 
verpachtet, sofern der Verein dem KreisSportBund Salzland e.V. oder den örtlichen 
Sportfachverbänden angehört und in Schönebeck (Elbe) ansässig ist. 

 
(2) Bestehen in der Sportstätte dann freie Nutzungszeiten, kann der nutzende Sportverein 

eine Vergabe an Dritte vornehmen. Die Höhe des Nutzungsentgeltes bestimmt sich nach 
Anlage 2 dieser Satzung. Darüber hinaus können die Betriebskosten umgelegt werden. 

 
(3) Führen sonstige Benutzer eine Veranstaltung durch, für die ein Eintrittsgeld erhoben wird 

oder mit der sie gewerbliche oder sonstige Erwerbszwecke verfolgen, kann der im 
Entgelttarif festgelegte Satz erhöht werden. Bei der Festsetzung des Entgeltes im 
Einzelfall sind der mit der Veranstaltung verbundene Verwaltungsaufwand sowie die 
Bedeutung, der wirtschaftliche Wert und der sonstige Nutzen der Veranstaltung für den 
Schuldner zu berücksichtigen. 
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§ 7 
Sonstige Leistungen 

 
(1) Werden Leistungen ausgeführt, die in den in Anlage 2 dieser Satzung aufgeführten 

Entgelttarifen nicht enthalten sind, so werden die entstehenden Kosten anhand des 
tatsächlichen anfallenden Aufwandes an Personal und Ressourcen berechnet und in der 
schriftlichen Vereinbarung über die Leistungen berechnet. 

 
(2) Das Entgelt für diese Leistungen entsteht mit der Leistungserbringung und ist mit 

vollständiger Leistungserbringung zur Zahlung fällig. 
 
(3) Werden Leistungen erbracht, die in anderen Gebührensatzungen / Entgeltordnungen der 

Stadt Schönebeck (Elbe) geregelt sind, gelten diese Regelungen. 
 

§ 8 
Ausnahmen 

 
Im Einzelfall kann der Oberbürgermeister auf Antrag, soweit keine städtischen Interessen 
entgegenstehen, Ausnahmen genehmigen. 
 

§ 9 
Gleichstellungsklausel 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für Personen mit 
männlichem, weiblichem und diversem Geschlecht sowie für Personen ohne 
Geschlechtsangabe. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 10.11.2005 in der 

Fassung der 4. Änderung vom 14.04.2016 außer Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister 
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Beschluss-Nummer: 0216/2026   
Richtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der freien Kulturarbeit (Kulturförderrichtlinie) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Erste 
Änderung der Richtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der freien Kulturarbeit (Kulturförderrichtlinie). 
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 
 
 
 

Erste Änderung der Richtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit 

 (Kulturförderrichtlinie) 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung vom 19.02.2026 die nachfolgende Erste Änderung der 
Kulturförderrichtlinie vom 22.09.2025 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Der Ziffer 1 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
„Mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch die Stadt Schönebeck 
(Elbe) unterliegen die vorgesehenen Mittel gleichfalls der Haushaltskonsolidierung.“ 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Erste Änderung zur Richtlinie tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), 20.02.2026 
 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister 
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B  Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen  
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Einladung der Jagdgenossenschaft Schönebeck (Elbe) 

Am Dienstag, 17. März 2026, 18 Uhr, findet in Schönebeck, Gaststätte Alt-Salzer-Stube, 
Elmener Straße 3, die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Schönebeck statt. 

Tagesordnung 

• Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
• Wahl des Kassenprüfers 
• Kassenbericht 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Bericht des Vorstandes 
• Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
• Bericht zur Erfüllung des Abschussplanes 2025/26 
• Anfragen an den Vorstand 
• Abstimmung über die Verwendung der Jagdpacht 
• Sonstiges 

 

Eingeladen sind alle Eigentümer von nicht befriedeten Grundstücken in den Gemarkungen 
Schönebeck, Schönebeck-Salzelmen, Schönebeck-Felgeleben, Schönebeck-Frose und 
Pömmelte, Flur 1. 

 

 

Einladung der Jagdgenossenschaft Plötzky 

Am Donnerstag, 19. März 2026, 18 Uhr, findet in Plötzky, Worth 6, die 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Plötzky statt. 

Tagesordnung 

• Begrüßung 
• Feststellung der satzungsgemäßen Einladung 
• Überprüfung der Eintragung der Mitglieder in die Anwesenheitsliste und 

Feststellung der zugehörigen Flächen sowie der Beschlussfähigkeit 
• Feststellung hinsichtlich der Anwesenheit von Nichtjagdgenossen und ggf. 

Beschlußfassung über die Anwesenheitsberechtigung von Nichtjagdgenossen 
• Bericht der Jagdpächter 
• Bericht des Vorsitzenden 
• Bericht des Kassenführers 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Beschluss über die Entlastung des Vorstandes 
• Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung 
• Verschiedenes 

 

Eingeladen sind alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen entsprechend § 2 der Satzung der 
Jagdgenossenschaft Plötzky. 
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